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DM 500.000 durch Bildung eines neuen Geschäftsanteils zu
DM 135.000 und zweier neuer Anteile zu DM 57.500. Sie
ändern u. a. die Satzung der GmbH wie folgt:

Herr A hält Stammeinlagen von DM 270.000,00, die Herren
B und C halten Stammeinlagen von je DM 115.000,00.

Im Jahre 2001 beschließen die drei Gesellschafter die
Umstellung des Stammkapitals auf Euro und zur Glättung
eine weitere Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln
gegen Erhöhung des Nennwerts der bestehenden Geschäfts-
anteile. Die entsprechende Passage in der Satzung wird wie
folgt neu gefasst:

Herr A hält Stammeinlagen von E 405.000,00, die Herren B
und C halten Stammeinlagen von je E 172.500,00.

2002 beschließen sie die Teilung „der Stammeinlage des C von
E 172.500 in zwei Geschäftsanteile im Nennbetrag von
E 152.000 und E 20.500“ und die Zustimmung zum Verkauf
dieser Anteile an A bzw. B. Verkauf und Abtretung erfolgten
zwei Tage später. Dieser Vertrag enthält eine salvatorische
Klausel.

Nunmehr werden Sie gebeten, den Verkauf und die Abtre-
tung sämtlicher Anteile von A und B an den Erwerber E zu
entwerfen und zu beurkunden. Die Einsicht in die neueste
beim Handelsregister abrufbare Liste ergibt, dass A mit
Geschäftsanteilen von E 405.000,00 und E 152.000,00, B mit

Geschäftsanteilen von E 172.500,00 und E 20.500,00 an der
X-GmbH beteiligt sein sollen.

1. Frage

Unterstellt, das Stammkapital ist als solches wirksam auf
Euro umgestellt: Wie haben sich die Beteiligungsverhält-
nisse an der X-GmbH in vorliegendem Fall in den einzelnen
Phasen tatsächlich entwickelt und welche Geschäftsanteile
bestehen jetzt? Stellen Sie dies tabellarisch dar.

2. Frage

Welche Voraussetzungen für die Zusammenlegung von
Geschäftsanteilen bestanden nach Rechtslage vor dem
MoMiG und was hat das MoMiG hieran geändert?

3. Frage

Was ist in steuerlicher Hinsicht bei einem Zusammenle-
gungsbeschluss zu beachten?

4. Frage

Wie verfahren Sie im Ausgangsfall? Legen Sie Ihre recht-
lichen Vorüberlegungen dar, nennen Sie Gestaltungs-
alternativen und erörtern Sie deren Vor- und Nachteile.

5. Frage

Durch welche Maßnahmen der Qualitätssicherung im
Notarbüro könnte man einen derartigen „weiterfressenden
Mangel“ vermeiden?

Die R�ckkehr der Institutionen – Konferenz der
BNotK mit Prof. Robert Shiller

2009 veröffentlichte der angesehene amerikanische Wirt-
schaftsprofessor Robert Shiller (Yale-University) ein Buch
über die Subprime-Krise. Dort äußerte er, ein dem deutschen
Notariat vergleichbares System in den USA hätte dieses ver-
braucherschutzpolitische Desaster u. U. verhindern können.
Die Bundesnotarkammer nahm hierauf Kontakt mit ihm auf
und lud ihn zu einer Konferenz nach Brüssel, die am
18. März im gediegenen Ambiente der Vertretung des Frei-
staats Bayern stattfand.

Auf die Begrüßung durch den bayerischen Vertreter Dr. Gre-
gor Vollkommer folgten Grußworte von Dr. Tilman Götte, Prä-
sident der Bundesnotarkammer, und von Staatssekretärin
im BMJ Dr. Birgit Grundmann. Grundmann verwies auf den
erfolgreichen Versuch einer New Yorker Zeitung, mittels
gefälschter Unterlagen in einer knappen Stunde das Empire
State Building zu stehlen. Nach einer Einführung von Prof.
Dr. Rolf Knieper (Uni Bremen) sprach Shiller über „The Sub-
prime Solution – Economic Impact of Impartial Advice and
Legal Control in Real Estate and Mortgage Lending Trans-

actions“. Er stellte die Rolle unabhängiger, nicht von Partei-
interessen geleiteter Institutionen in Markttransaktionen
heraus. Dadurch würde bei Informationsasymmetrien ein
effektives Marktgeschehen erst möglich. Er kritisierte den
methodischen Ansatz der marktliberalen ökonomischen
Schule, die ein rationales Handeln des Menschen unter-
stellten, das man mit mathematischen Modellen beschrei-
ben könne.

Eine von Knieper moderierte Podiumsdiskussion schloss sich
an. An dieser nahmen neben Shiller teil: MdEP Dr. Andreas
Schwab (EVP), Nathalie Gilly von der französischen Caisse des
Dépôts sowie Eric Ducoulombier von der GD Binnenmarkt und
Dienstleistungen, die u. a. das Grünbuch von 2005 und das
Weißbuch von 2007 über den europäischen Hypotheken-
markt zu verantworten hat (siehe hierzu die Stellungnahme
des DNotV von 2005, abrufbar unter www.dnotv.de –> Doku-
mente -> Stellungnahmen). Schwab hob die Notwendigkeit
hervor, nach dem steuer- und schuldenfinanzierten „bail-
out“ der Banken jetzt rasch das Vertrauen der Bevölkerung in
die Funktionsfähigkeit der Politik wiederherzustellen. Gilly
stellte die Bedeutung der als öffentliche Gewalt ausgeübten
vorsorgenden Rechtspflege durch Notar und Grundbuch
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heraus. Sie verwies insbesondere darauf, dass im Gegensatz
zum FBI in Kontinentaleuropa die Polizei keine Dezernate für
„house stealing“ oder „mortgage fraud“ vorhalten müsse.
Ducoulombier berichtete, das Thema eines „integrated mort-
gage market“ stehe nach wie vor auf der Tagesordnung. Im
Mittelpunkt dieses integrierten Marktes habe allerdings – das
sei der Unterschied zum früheren Ansatz – der Bürger zu ste-
hen. Offen blieb, ob dieses Umdenken im Nano-Bereich
geeignet ist, das von Schwab apostrophierte „Vertrauen der
Bürger“ in die Politik wiederherzustellen. In der leider zu kurz
gekommenen abschließenden offenen Diskussion verwies

u. a. der Korrespondent der „Welt“ auf die Beibehaltung
bewährter britischer Blockadepolitik bei den Versuchen,
Hedgefonds zu regulieren.

Grundmann äußerte anschließend im persönlichen Gespräch
mit mir, die Konferenz sei ein sehr gelungener Beitrag zur
Propagierung von „Law – Made in Germany“. Ich kann mich
dem nur anschließen. Mehr noch: Es tut gut, nach Jahren der
Verzögerungsgefechte gegen Deregulierungsfanatiker das
Gesetz des Handels wieder in der Hand zu haben.

Notar Dr. Oliver Vossius, München

Internationale Konferenz im Bundes-
ministerium der Justiz

„Die internationale Finanz- und Wirtschaftskrise –
Vertrauen schaffen durch Recht“

Am 10. und 11.3.2010 fand im Bundesministerium der Justiz
eine Fachkonferenz statt zum Thema „Die internationale
Finanz- und Wirtschaftskrise – Vertrauen schaffen durch
Recht“. Die Konferenz analysierte die Bedeutung des Rechts
für den Finanzmarkt, thematisierte wirtschaftsrechtliche
Schwerpunkte der Krisenbewältigung und beleuchtete die
Bedeutung von Institutionen der Rechtspflege. Die Konferenz
wurde veranstaltet vom Bundesministerium der Justiz und
den Partnern im „Bündnis für das deutsche Recht“ – ins-
besondere der Bundesnotarkammer, dem Deutschen Anwalt-
verein, der Bundesrechtsanwaltskammer, dem Deutschen
Richterbund und dem Deutschen Notarverein – in Zusam-
menarbeit mit der Deutschen Stiftung für internationale
rechtliche Zusammenarbeit e. V. (IRZ). Als Teilnehmer wur-
den über 150 Expertinnen und Experten sowohl aus der deut-
schen Politik und Justiz wie aus zahlreichen Partnerstaaten
begrüßt (etwa: Bosnien und Herzegowina, Georgien, Litauen,
Rumänien, Russische Föderation, Ukraine, Aserbaidschan).

Die Konferenz wurde eröffnet durch die Bundesministerin
der Justiz, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger. Diese betonte,
dass im Rahmen der Analyse der Finanzkrise auch diejenigen
in Haftung genommen werden sollten, die zuvor unkon-
trollierbare Risiken eingegangen seien und Schäden ver-
ursacht hätten. Es sei hier besonders wichtig, dass die beste-
henden Haftungsansprüche in der Praxis auch geltend
gemacht werden. Dies solle durch die geplante Verlängerung
der Verjährung für Ersatzansprüche gegenüber Vorständen
und Aufsichtsräten von Aktiengesellschaften unterstützt wer-
den. Es bestehe insofern eine besondere Verantwortung
gegenüber dem Steuerzahler, der hier als Retter einge-
sprungen sei. Die Ministerin machte jedoch auch deutlich,
dass sich die Finanz- und Wirtschaftskrise nur im interna-
tionalen Dialog bewältigen lasse. Die Frage nach rechts-

politischen Konsequenzen stelle sich nicht nur in Deutsch-
land, Europa und großen Wirtschaftsnationen, sondern
weltweit. Mit dem „Bündnis für das deutsche Recht“ würden
deutsche Regelungsmodelle und Reformüberlegungen bei
den internationalen Partnern bekanntgemacht. Die interna-
tionale Konferenz biete insoweit ein Forum, um über gut
funktionierende deutsche Entwicklungskonzepte zu infor-
mieren und aktuelle Reformüberlegungen vorzustellen.

Im Rahmen des gemeinsamen Abendessens konnten dann
zahlreiche neue Kontakte geknüpft und bereits bestehende
Kontakte ausgebaut werden.

Am 11.3.2010 wurden die Teilnehmer zunächst durch die
Staatssekretärin des Bundesministeriums der Justiz, Dr. Birgit
Grundmann, die noch einmal die Wichtigkeit der Bekämp-
fung der Finanzkrise und des proaktiven Vorgehens im Hin-
blick auf etwaige zukünftige Krisen hinwies, und den Vor-
sitzenden des Kuratoriums der IRZ, Dr. Jörg Freiherr Frank von
Fürstenwerth begrüßt. Von Fürstenwerth wies in seinen kurzen
begrüßenden Worten insbesondere auf den frieden-
stiftenden Charakter vertrauensbildender Maßnahmen –
auch im rechtlichen Bereich – hin.

Das erste Einleitungsreferat wurde dann von Fred B. Irwin,
Präsident der Amerikanischen Handelskammer, zur Entwick-
lung der internationalen Finanzmarktkrise aus trans-
atlantischer Sicht gehalten. Irwin erläuterte anschaulich den
Stand der Forschung bezüglich der Ursachen der Finanzkrise
und wies insbesondere auf den Zusammenbruch des soge-
nannten Repo-Marktes hin. Dieser sei im Rahmen der Finanz-
krise nahezu zum Erliegen gekommen, da zwischen den Ban-
ken kein Vertrauen mehr geherrscht habe. Dies habe dann zu
dem bekannten Teufelskreis geführt. Zwar sei die Finanz- und
Wirtschaftskrise mittlerweile etwas abgeschwächt, man dürfe
jedoch nicht zu einem business as usual übergehen. Ins-
besondere sei es von großer Bedeutung, nicht nur Gesetze
und Verordnungen auf nationaler Ebene zu schaffen, son-
dern international eng zu kooperieren. Hier spiele die strate-
gische Partnerschaft zwischen den USA und Deutschland
bzw. der EU eine besonders große Rolle, da es sich bei den
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